Schlussbekanntmachung

der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Langerwehe 

Bereich: Geich-Obergeich
Der Rat der Gemeinde Langerwehe hat in seiner Sitzung am 14.04.2010 die 

29. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Langerwehe beschlossen.

Die Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 6 Baugesetzbuch der Höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt worden.

Die Bezirksregierung Köln hat diese Genehmigung am 10.12.2010, Az.: 35.2.11-21-81/10, erteilt.

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut:

„Genehmigung“

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Langerwehe am 14.04.2010 beschlossene 29. Änderung des Flächennutzungsplanes.
Im Auftrag

gez. Wagner
Der Bereich der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in dem beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnet.
Der Flächennutzungsplan, 29. Änderung, nebst Begründung und Umweltbericht liegt 
ab sofort bei der Gemeindeverwaltung Langerwehe, Schönthaler Straße 4, 
52379 Langerwehe, Zimmer 245, zu jedermanns Einsicht aus und kann dort während folgender Zeiten eingesehen werden:
montags – freitags



von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr,

dienstags




von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,

donnerstags




von 14.00 Uhr – 17.45 Uhr.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 29. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.

Hinweise
Gemäß § 215 BauGB „Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften“, werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sich nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde und der Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
- 2 –
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Außerdem kann eine Verletzung von Verfahrens  - oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres seit Ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht.

Langerwehe, den 27. Dezember 2010
Der Bürgermeister

In Vertretung
gez.: Martin Franzen
Anlage zur Genehmigung: 
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